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1. (1)Als ein 6ffentliches Interesse, das in Verfahren zur Erteilung der Bau- und Betriebsbewilligung von
Leitungsanlagen Beachtung zu finden hat, gilt auch die Vermeidung von Nutzungskonflikten.

2. (2)Zur Wahrung des offentlichen Interesses gemal Abs. 1 dirfen zur Errichtung kommende Leitungsanlagen mit
einer Nennspannung von mehr als 110 kV in sensiblen Bereichen auf technisch und wirtschaftlich effizienten
Teilabschnitten nur als Erdkabel ausgefuhrt werden.

3. (3)Als sensible Bereiche gelten Bereiche, in denen der von der Achse einer Leitungsanlage gemessene Abstand
unterschreiten wirde:

1. 1.400 m zwischen einer Freileitung und dem im Flachenwidmungsplan der Gemeinde ausgewiesenen
Bauland der Kategorien des 8 30 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 9 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009;

2. 2.200 m zwischen einer Freileitung und einzelnen der dauernden Wohnnutzung dienenden Bauten auf
Flachen, die nicht gemal3 8 30 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 9 ROG 2009 gewidmet sind.

4. (4)Ein Erdkabel-Teilabschnitt ist technisch und wirtschaftlich effizient, wenn

1. a)als Stand der Technik die elektrotechnische Realisierbarkeit der Erdkabelleitung unter Berucksichtigung
der Erfordernisse eines sicheren Betriebes feststeht;

2. b)die Bodenbeschaffenheit im betreffenden Teilabschnitt eine Erdverkabelung ohne Gefahrdung eines
sicheren Betriebes zulasst;

3. c)der mit der Erdverkabelung im Vergleich zu einer Freileitung, die das offentliche Interesse gemaR Abs. 1
unter Berulcksichtigung der Erfordernisse eines sicheren Betriebes und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit
des Aufwandes nur im geringst moglichen Mal3 beeintrachtigt, allenfalls entstehende Zusatzaufwand
verhaltnismaRig ist; bei der Prifung dieser VerhaltnismaBigkeit sind insbesondere auch der Mehrwert der
Erdverkabelung im Hinblick auf den Tourismus, die Liegenschaftswerte im sensiblen Bereich, die
Raumersparnis sowie die raschere Projektverwirklichung auf Grund der Konfliktvermeidung entsprechend
den drtlichen Gegebenheiten zu berucksichtigen.

5. (5)Einem Ansuchen, das auf die Bewilligung einer Freileitung mit einer Nennspannung von mehr als 110 kV in
sensiblen Bereichen gerichtet ist, sind auch Unterlagen tber das Nichtvorliegen einer der Voraussetzungen fir
eine Erdverkabelung gemald Abs. 4 lit. a bis c anzuschlieBen. Die Bewilligung darf in einem solchen Fall nur erteilt
werden, wenn die Leitungsanlage das offentliche Interesse gemaR Abs. 1 unter Bertcksichtigung der
Erfordernisse eines sicheren Betriebes und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit des Aufwandes nur im geringst
moglichen MaR beeintrachtigt.

6. (6)Die Abs. 1 bis 5 gelten auch fiir wesentliche Anderungen einer bestehenden Freileitung mit einer
Nennspannung von mehr als 110 kV. Wesentliche Anderungen sind dabei auch Verschwenkungen der
Leitungstrasse um mindestens 10 m auf einer durchgehenden Lange von 5 km, wobei kiirzere Abschnitte
innerhalb einer Leitungsanlage auch dann zusammenzurechnen sind, wenn die einzelnen Abschnitte zwar
getrennt, aber innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren gedandert werden, sowie die Erh6hung der
Nennspannungsebene oder eine wesentliche Erhdhung der Ubertragungskapazitét.

In Kraft seit 01.07.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/leg/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/leg/paragraf/30
file:///

	§ 54b LEG
	LEG - Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999


